
vom 13.04.2021

Friedhofsordnung

Gemäß Artikel 25 Absatz 3 Nummer 4 der Verfassung der Evangelisch- Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland erlässt der Kirchengemeinderat die nachstehende zu veröffentlichende 
Friedhofsordnung für den Friedhof der örtlichen Kirchen zu Levin/ Evangelisch- Lutherischen 
Kirchengemeinde Levin. Dieser Beschluss bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
gemäß Artikel 26 Absatz 1 Nummer 1 der Verfassung der Evangelisch- Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland.
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für den Friedhof in Levin

Friedhofsordnung

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§1
Eigentum am Friedhof und Zweck des Friedhofs

(1) Der Friedhof in Levin stehen im Eigentum der Evangelisch- Lutherischen Kirche zu 
Levin. Der Träger ist die Evangelisch- Lutherische Kirchengemeinde Levin.

(2) Der Friedhof ist eine nichtrechtsfähige öffentliche Anstalt und dient der Bestattung aller 
Personen, die bei ihrem Ableben im Bereich der kommunalen Gemeinde bzw. im Be
reich der Kirchengemeinde ihren Wohnsitz hatten oder vor ihrem Tode auf dem Fried
hof ein Grabnutzungsrecht erworben haben.

(3) Der Friedhofsträger kann auf Antrag Ausnahmen zulassen.

§2
Verwaltung

(1) Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchengemeinderat. Dieser bildet zur Verwaltung des 
Friedhofs einen Friedhofsausschuß oder setzt hierfür eine Friedhofsverwaltung ein.

(2) Die örtliche Verwaltung des Friedhofs erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Die Kir
chenkreisverwaltung oder ein Berechner nehmen die finanzielle Verwaltung gemäß 
den Vorschriften der Kirchengemeindeordnung wahr.

(3) Für die Ausübung der Aufsicht kann sich der Kirchengemeinderat eines Friedhofsver
walters/Friedhofsmitarbeiters bedienen. Dieser führt sein Amt nach einer vom Anstel
lungsträgerzu erlassenden Dienstanweisung.

Zweiter Abschnitt: Ordnungsvorschriften

§3
Ordnung auf dem Friedhof

(1) Das Betreten des Friedhofs ist nur während der Tageslichtzeit gestattet.
(2) Die Besucher haben sich ruhig und dem Ernst sowie der Würde des Ortes entspre

chend zu verhalten. Kinder unter 7 Jahren sollen den Friedhof nur in Begleitung von 
Erwachsenen betreten.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlaß das Betreten des Friedhofs oder 
einzelner Bereiche des Friedhofs vorübergehend untersagen.

(4) Nicht gestattet ist insbesondere:
a) Grabstätten und die Friedhofsanlagen und Einrichtungen außerhalb der Wege unbe

rechtigt zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen,
b) Abraum und Kehricht außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen,
c) Gegenstände von den Gräbern und Anlagen wegzunehmen,
d) in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,
e) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszuführen,
f) das Rauchen auf dem Friedhof,
g) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine besondere Ge

nehmigung erteilt ist,
h) das Feilbieten von Waren aller Art sowie das Anbieten gewerblicher Dienste,
i) das Führen von Hunden ohne Leine,
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(8) Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abraum ablagern. Gewerbli
che Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt 
werden.
Die Gewerbetreibenden haben die Friedhofsordnung und die dazu ergangenen Rege
lungen zu beachten und diese bei Erteilung der Gewerbegenehmigung schriftlich an
zuerkennen. Exemplare sind gegen Zahlung der dafür vorgesehenen Gebühr erhält
lich.

(9) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zu
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

(10) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Friedhofs
ordnung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr 
gegeben sind, kann die örtliche Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf 
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Gegen diesen Bescheid kann Be
schwerde bei der Kirchenkreisverwaltung Außenstelle Güstrow, Domstr. 16, 18273 
Güstrow oder beim Friedhofsträger eingelegt werden.

(11) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Absatz 1 genannter 
Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Absatz 
2 Satz 1 und die Absätze 3 bis 10 gelten entsprechend.

§6
Durchführung der Ordnung und Befolgung der Anordnungen

(1) Jeder hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.
(2) Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten.
(3) Zuwiderhandelnde können vom Friedhof verwiesen werden. Eine Strafanzeige kann 

erstattet werden.

Dritter Abschnitt: Bestattungsvorschriften 

§7
Anmeldung der Bestattung

(1) Unabhängig von der Anmeldung beim Pastor ist jede Bestattung so bald wie möglich 
bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Bei der Anmeldung ist die Bescheinigung mit 
dem Vermerk der Eintragung in das Sterbebuch oder eine Genehmigung der für den 
Bestattungsort zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung 
vorzulegen.

(4) Die Friedhofsverwaltung bzw. der Pastor setzen Ort, Tag und Stunde der Bestattung 
fest. Die Bestattungen erfolgen in der Regel montags bis freitags.

§8
Verleihung des Nutzungsrechts

(1) Mit der Überlassung einer Grabstätte und der Zahlung der festgesetzten Gebühren 
wird dem Berechtigten das Recht verliehen, die Grabstätte nach Maßgabe der Fried
hofsordnung zu nutzen.

(2) Über die Verleihung des Nutzungsrechts soll dem Berechtigten eine Urkunde ausge
stellt werden.

(3) Bei der Verleihung des Nutzungsrechts ist die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Friedhofsordnung zu gewähren. Auf Verlangen ist die Friedhofsordnung auszuhändi
gen.
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§10
Ausheben, Tiefe und Schließen des Grabes

(1) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor dem Ausheben des Grabes entfernen 
zu lassen. Sofern vor und beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder 
Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch 
entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu er
statten.

(2) Ein Grab darf nur von denjenigen ausgehoben und geschlossen werden, die mit dieser 
Aufgabe von der Friedhofsverwaltung beauftragt sind.

(3) Bei Erdbestattungen beträgt die Tiefe der einzelnen Gräber von der Erdoberfläche (oh
ne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Ur
ne mindestens 0,50 m.

(4) Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefundenen Reste einer früheren Bestattung 
werden auf dem Boden der Grabstätte eingegraben.

(5) Nach der Beerdigung ist das Grab wieder zu schließen.

§11
Särge und Urnen

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen.
Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf schriftlichen Antrag die Bestattung in 
Leichentüchern ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Re
gelungen der Glaubensgemeinschaft, der die verstorbene Person angehört hat, eine 
Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist und gesundheitliche Bedenken nicht 
entgegen stehen. Entsprechende technische Voraussetzungen sind von der Auftrag 
gebenden Person auf eigene Kosten in Abstimmung mit dem Friedhofsträgerzu schaf
fen. Für die verwendete Umhüllung gilt Absatz 2 entsprechend.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern und der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, 
dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.

(3) Särge sollen höchstens 2,05 m lang, im Mittelmaß 0,70 m hoch und 0,70 m breit sein. 
Größere Särge sind dem Friedhofsträger rechtzeitig vor der Bestattung anzuzeigen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichentücher, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten 
die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.

(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus 
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeig
net sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

§12
Ruhezeit

(1) Die allgemeine Ruhezeit für Särge beträgt 25 Jahre und für Urnen 20 Jahre.
(2) Die Gräber Gefallener und verstorbener Kriegsgefangener sowie unter Kriegseinwir

kung verstorbener ausländischer Zivilpersonen haben entsprechend des Genfer Ab
kommens zum Schutz von Kriegsopfern vom 12. August 1949 dauerndes Ruherecht.

§13
Grabbelegung

(1) Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit nur einmal mit einem Sarg belegt werden.
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(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern, deren Ruhezeit abgelaufen ist, wird sechs Mo
nate vorher bekanntgegeben und durch ein Hinweisschild auf dem jeweiligen Grab an
gekündigt. Desweitern gelten die Bestimmungen des § 28.

§18
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen das Nutzungsrecht auf Wunsch einzeln 
(Einzelgräber) oder zu mehreren nebeneinander (Familiengräber) für eine Nutzungs
zeit von 25 Jahren für Särge und 20 Jahre für Urnen vergeben wird. Die Lage der 
Wahlgrabstätte wird mit dem Erwerber des Nutzungsrechts abgestimmt.

(2) Der Nutzungsberechtigte erwirbt das Recht, in der Grabstätte bestattet zu werden und 
bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen in dieser Wahlgrabstätte 
zu entscheiden.

(3) Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der festgesetzten Gebühr verlängert werden. 
Diese Möglichkeit besteht auch bei Rasengrabstätten.

(4) Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die Ruhezeit von 25 Jahren für 
Särge und 20 Jahre für Urnen überschritten, so ist vor der Beisetzung das Nutzungs
recht mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit für sämtliche Grabbreiten zu verlängern. 
Das Nutzungsrecht wird nur um volle Jahre verlängert.

(5) Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstätten kann jederzeit zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe des Nutzungsrechts an teilbelegten oder belegten Wahlgrab
stätten ist nur nach schriftlichem Antrag und Beibringen eines gewichtigen Grundes 
möglich. Er bedarf der Genehmigung durch den Friedhofsträger. Die Rückgabe des 
Nutzungsrechts setzt die Zahlung einer festgesetzten Gebühr bis zum Ablauf der Ru
hezeit in einer Summe und die Umgestaltung der Grabstätte in eine Rasengrabstätte 
voraus. Das Grabmal darf erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit entfernt werden.

§19
Rasenwahlgrabstätten

(1) Der Erwerb einer Rasenwahlgrabstätte für eine Erdbestattung oder eine Urnenbeiset
zung, zu der It. Gebührenordnung festgesetzten Gebühr, beinhaltet den Grabplatz, die 
Pflege und die Friedhofsunterhaltungsgebühren. Der Friedhofsträger verpflichtet sich 
für die Dauer der Ruhefrist die Rasenwahlgrabstätten zu pflegen und dauernd instand 
zu halten. Diese Grabstätten werden auf einem vorgesehenen Rasenfeld angeboten.

(2) Die Gräber werden prinzipiell der Reihe nach vergeben bzw. auf Anweisung durch den 
Friedhofsträger. Je Grabbreite dürfen in ein leeres Rasenwahlgrab nur 1 Sarg oder 1 
Urne beigesetzt werden.

(3) Die Ersteinrichtung (Beseitigung des Hügels) und Raseneinsaat erfolgt in der Regel 
spätestens bis zum neunten Monat nach der Beisetzung durch den Nutzungsberechtig
ten. Nach der Erstanlage der Grabstätte sind keine weiteren Bepflanzungen auf der 
Grabstätte zulässig. Es können maximal 2 Steckvasen in handelsüblicher Form für 
Schnittblumen aufgestellt werden. Sollten es mehr als eine sein, ist die Friedhofsver
waltung zur kostenlosen Entsorgung jeder weiteren Vase, Pflanze oder Blumentopfes 
berechtigt. Ein Erstattungsanspruch besteht nicht. Die Friedhofsverwaltung ist berech
tigt, während der Pflege der Grabstätte die Vase zeitweise zu entfernen.

(4) Bei den Grabsteinen von Rasengräbern ist die Stelenform vorgeschrieben. Es sind 
folgende Maßen vorgegeben:
Rasenwahlgrabstätte für Särge: 0,35 m x 0,80 m 
Rasenwahlgrabstätte für Urnen: 0,35 m x 0,60 m
Diese müssen von einem zugelassenen Steinmetz installiert werden. Die Oberfläche 
der Grabsteine muss poliert sein. Der Abstand zu den nächsten Rasengräbern muss 
bei Erdbestattungen 0,40 m und bei Urnenbeisetzungen 0,30 m betragen.

(5) Der Name des Verstorbenen und das Geburts- und Sterbejahr müssen in eingravierter, 
einfacher Schrift lesbar sein.
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(3) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit Grundriß und Seitenansicht im Maßstab 1:10 
unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Orna
mente und der Symbole sowie der Fundamentierung zweifach beizufügen. Auf Verlan
gen der Friedhofsverwaltung sind Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und Symbo
le im Maßstab 1:1 zweifach vorzulegen. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines 
Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf 
der Grabstätte verlangt werden.

(4) Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung erlischt, wenn das Grabmal nicht binnen ei
nes Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 
oder sonstige bauliche Anlagen einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsbe
rechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen.

§24
Anlieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen

Bei der Anlieferung von Grabmalen ist der Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstel
lungsantrag vorzulegen. Die Friedhofsverwaltung muss die Möglichkeit haben, die Grabmale 
vor ihrer Aufstellung auf dem Friedhof zu überprüfen.

§25
Fundamentierung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen

(1) Die Grabmale sind nach den in den Versetzrichtlinien des Bundesinnungsverbandes in 
der jeweils gültigen Fassung festgelegten, allgemein anerkannten Regeln des Hand
werks so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht Umstürzen oder sich senken können.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung 
durchgeführt ist.

§26
Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und ver
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ge
fährdet, sind die Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzüge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Si
cherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswid
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb ei
ner festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berech
tigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen in Stand zusetzten 
oder zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände drei 
Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntma
chung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat 
aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird.

§27
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und Grabmale bedeutender Persön

lichkeiten
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(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grab
pflege ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten 
der Trauerfloristik, im Grabschmuck, bei Grabeinfassungen und Pflanzenzuchtbehäl
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen von die
sem Kunststoffverbot sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen.

(10) Ganzflächige Abdeckung der Grabstätten mit Stein oder steinähnlichen Materialien 
sind unzulässig. Ganzflächige Abdeckung der Grabstätten mit Tannengrün oder ähnli
chen Material ist unerwünscht, wie auch die Einfassung der Grabstätten oder Grabhü
gel aus Stein oder steinähnlichen Materialien.

(11) Kann eine Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist durch den Nutzungsberechtigten 
nicht mehr selbständig gepflegt werden, kann frühestens nach Ablauf von 10 Jahren, 
unter Angabe der Gründe, ein schriftlicher Antrag auf Umgestaltung in ein Rasengrab 
gestellt werden. Der Fried hofsträger entscheidet über den Antrag. Bei Zustimmung er
hebt der Friedhofsträger eine Pflegegebühr für die ersatzweise Pflege durch Mähen, in 
Höhe der It. Friedhofsgebührenordnung festgesetzten Gebühr. Das Grabmal bleibt bis 
zum Ende der Ruhefrist stehen und wird erst dann durch den Nutzungsberechtigten 
bzw. seinen Nachkommen beräumt und entsorgt.

§30
Nicht ordnungsgemäße Gestaltung und Vernachlässigung der Grabstätten

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verant
wortliche (§29 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verant
wortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Gestaltung 
und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Ver
bindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Die 
Friedhofsverwaltung kann auf Kosten des Nutzungsberechtigten die nicht ordnungs
gemäße Gestaltung beseitigen lassen bzw. bei Vernachlässigung die Grabstätte ab- 
räumen, einebnen und einsäen. Weiter kann sie Grabmale und sonstige bauliche An
lagen auf Kosten des Nutzungsberechtigten beseitigen lassen. Die Ruhezeit wird hier
von nicht berührt.

(2) Ist der Verantwortliche bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, ist ihm 
ein Entziehungsbescheid zuzustellen. Darin wird er aufgefordert, das Grabmal und die 
sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. Bleibt die Aufforderung unbeachtet kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten den ordnungswidrigen Zu
stand beseitigen bzw. die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Auf
forderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne be
sonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck ent
fernen.

Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen

§31
Durchführung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Zur Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe und zur Festsetzung und Einziehung von 
Gebühren dürfen vom Friedhofsträger oder in seinem Aufträge die zu den vorgenannten
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§36
Rechtsbehelfe

(1) Der Empfänger eines vom Friedhofsträger oder im Auftrag des Friedhofsträgers erlas
senen Bescheides nach Maßgabe der Friedhofsordnung oder der Friedhofsgebühren
ordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder
schrift Widerspruch gegen diesen Bescheid beim Friedhofsträger oder bei der Zentra
len Friedhofsverwaltung Güstrow, Domstr. 16, 18273 Güstrow einlegen.

(2) Der Friedhofsträger oder die Zentrale Friedhofsverwaltung ändert auf den Widerspruch 
seinen Bescheid ab oder leitet den Widerspruch sowie den ihm zugrundeliegenden 
Bescheid mit einer Stellungnahme an die Kirchenkreisverwaltung AS Güstrow, Domstr. 
16, 18273 Güstrow weiter. Die Kirchenkreisverwaltung AS Güstrow entscheidet durch 
Widerspruchsbescheid. Gegen den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Mo
nats nach Zustellung Anfechtungsklage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben 
werden.

§37
Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofsordnung einschließlich Anlagen tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit ergänzt und abgeändert werden.

(2) Gleichzeitig treten die bisherige Friedhofsordnung und alle übrigen entgegenstehenden 
Bestimmungen außer Kraft.

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Levin am 13.04.2021.

Vorsitzendes oder stellvertretendes weiteres Mitglied des Kirchenge-
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge- meinderates
meinderates

Der Beschluss über die Ordnung wurde vom Evangelisch- Lutherischen Kirchenkreis Meck
lenburg am Wr. .C&: &r{$A genehmigt.
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